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An den 
 
Antragsteller 
 
 
 
 
Checkliste 
 
Betr.: Antrag für Umweltzeichen nach DE-UZ 154 
  für „Textilien“ 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihr Antrag auf Erteilung des Umweltzeichens kann nur dann ohne Zeitverlust bearbeitet 
werden, wenn der RAL gGmbH vorliegen: 
 
- Produktbezogener, formloser Antrag auf Firmenbriefbogen des Antragstellers mit Angabe 

des Bundeslandes, in dem die Produktionsstätte des Zeichennehmers liegt, in der die zu 
kennzeichnenden Produkte hergestellt werden.  

 
- Anlage 0:  Allgemeines Antragsformular zur Beantragung des „Blauen Engels“ (Vordruck) 
- Anlage 1: Erklärungen/Nachweise zum Vertrag (Vordruck) 
 
- Abschnitt 3.2.1:  ggf. Nachweise zur Herkunft von Naturfasern, Zellulose und anderen  

    pflanzlichen Rohstoffen 
- Abschnitt 3.2.2.1:  ggf. Nachweise zum Herstellungsprozess von Recyclingfasern 
- Abschnitt 3.2.2.2:  ggf. Nachweise zur Erzeugung von Flachsfasern und anderen  

    Bastfasern 
- Abschnitt 3.2.2.3:  ggf. Nachweise zum Herstellungsprozess von Wolle und anderen  

    Keratinfasern 
- Abschnitt 3.2.2.4:  ggf. Nachweise zu Regenerierten Zellulose-Fasern 
- Abschnitt 3.2.2.5:  ggf. Nachweise zu Polyesterfasern 
- Abschnitt 3.2.2.6:  ggf. Nachweise zu Polyamidfasern 
- Abschnitt 3.2.2.7:  ggf. Nachweise zu Polyacrylfasern 
- Abschnitt 3.2.2.8:  ggf. Nachweise zu Elastanfasern 
- Abschnitt 3.2.2.9:  ggf. Nachweise zu Polypropylenfasern 
- Abschnitt 3.2.3:  Nachweise zur Abbaubarkeit von Hilfs- und Appreturmitteln von Fasern  

    und Garnen 
- Abschnitt 3.3:  ggf. Nachweise zum Herstellungsprozess von Laminaten und  

    Membranen 
- Abschnitt 3.4:  ggf. Nachweise zur Verarbeitung von Daunen und Federn 
- Abschnitt 3.5:  ggf. Nachweise zu Füllmaterialien 
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- Abschnitt 3.6.1:  Erklärungen der Vorlieferanten und ggf. relevante Sicherheits-  
    datenblätter zum Generellen Ausschluss von Stoffen mit bestimmten  
    Eigenschaften 

- Abschnitt 3.6.2:  ggf. Nachweise zu Speziellen stofflichen Anforderungen in den  
    Veredelungsprozessen 

- Abschnitt 3.6.3:  Nachweise zur Abbaubarkeit von Textilhilfsmitteln 
- Abschnitt 3.6.4:  ggf. Nachweise zum Abwasser aus der Textilveredelung 
- Abschnitt 3.6.5:  ggf. Nachweise zu Abluftemissionen in der Textilveredelung 
- Abschnitt 3.6.6.1: Einzelstoffliche Anforderungen und Prüfungen am Endprodukt:  

        Messergebnisse zu Formaldehyd 
- Abschnitt 3.6.6.2: Einzelstoffliche Anforderungen und Prüfungen am Endprodukt:  

        Prüfberichte zu Extrahierbaren Schwermetallen 
- Abschnitt 3.6.6.3: Einzelstoffliche Anforderungen und Prüfungen am Endprodukt:  

        Nachweise zu Nickel und seinen Verbindungen 
- Abschnitt 3.6.6.4: Einzelstoffliche Anforderungen und Prüfungen am Endprodukt:  

         Messergebnisse zu Chlorphenolen 
- Abschnitt 3.6.6.5: Einzelstoffliche Anforderungen und Prüfungen am Endprodukt:  

        Prüfberichte zu Phthalaten und Weichmachern  
- Abschnitt 3.6.6.6:     Einzelstoffliche Anforderungen und Prüfungen am Endprodukt:  

        Messergebnisse zu Zinnorganischen Verbindungen 
- Abschnitt 3.6.6.7:     Einzelstoffliche Anforderungen und Prüfungen am Endprodukt:  

        Messergebnisse zu Azo-Farbstoffen und Dispersionsfarbstoffen 
- Abschnitt 3.6.6.8:     Einzelstoffliche Anforderungen und Prüfungen am Endprodukt:  

        Messergebnisse zu Chlorierten Benzolen und Toluolen 
- Abschnitt 3.6.6.9:     Einzelstoffliche Anforderungen und Prüfungen am Endprodukt:  

        GS-Zertifikat oder Prüfbericht zu PAK 
- Abschnitt 3.6.6.10:Einzelstoffliche Anforderungen und Prüfungen am Endprodukt:  

        Bestätigungen der Lieferanten und Prüfberichte zu DMP, DMAc und  
        NMP 

- Abschnitt 3.7.1:  ggf. Nachweise zu Änderungen der Abmessungen während Waschen  
    und Trocknen 

- Abschnitt 3.7.2:  ggf. Nachweise zur Farbechtheit beim Waschen 
- Abschnitt 3.7.3:  ggf. Nachweise zur Farbechtheit gegenüber (saurer, alkalischer)  

    Transpiration 
- Abschnitt 3.7.4:  ggf. Nachweise zur Farbechtheit gegegnüber Reiben 
- Abschnitt 3.7.5:  ggf. Nachweise zur Farbechtheit gegenüber Licht 
- Abschnitt 3.7.6:  ggf. Nachweise zur Farblässigkeit gegenüber Speichel und Schweiß 
- Abschnitt 3.7.7:  ggf. Nachweise zur Pillbeständigkeit und Abriebfestigkeit von Stoffen 
- Abschnitt 3.7.8:  ggf. Nachweise zur Funktionsbeständigkeit 
- Abschnitt 3.8:  ggf. Foto und Nachweise zur Verpackung 
- Abschnitt 3.10:  ggf. Nachweise zu den Arbeitsbedingungen 
- Abschnitt 3.11:  ggf. Nachweise zu alternativen Verfahren zum Sandstrahlen von Denim 
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- Umsatzerwartung der mit dem Umweltzeichen gekennzeichneten Produkte im Antragsjahr. 
Diese Angabe ist nur dann erforderlich, sofern bisher noch kein Zeichenbenutzungsvertrag 
nach DE-UZ 154 mit der RAL gGmbH abgeschlossen wurde. 


